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I. Anwendung

1. Wir liefern nur aufgrund der nachstehenden Bedingungen. Diese Bedingungen gelten bei ständigen Geschäf tsbeziehungen auch für künf tige 
Geschäf te, bei denen nicht ausdrücklich auf sie Bezug genommen ist, sofern sie dem Besteller bei einem früher von uns ausgeführ ten Auf trag 
zugegangen sind.
2. Anderslautende Einkaufsbedingungen des Bestellers verpf lichten uns nur, wenn sie von uns schrif tlich anerkannt werden.
3. Es gilt nur das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
4. Er füllungsor t und Gerichtsstand ist unser Geschäf tssitz.
5. Sollte eine der nachstehenden Bedingungen unwirksam sein oder werden, so bleiben dadurch die übrigen Bedingungen erhalten. Eine 
unwirksame Bedingung ist durch eine andere zu ersetzen, die dem wir tschaf tlichen Zweck dieser Bedingungen möglichst nahe kommt.

II. Angebote, Bestellungen, Transport, Lieferung

1. Unsere Angebote sind bezüglich Preis, Menge, Lieferzeit und Liefermöglichkeit freibleibend, soweit sie nicht als Festangebote bezeichnet 
sind.
2. Wir sind zu angemessenen Teillieferungen berechtigt. Etwaige Teillieferungen gelten  hinsichtlich der Rechnungser teilung und Zahlung (vgl. 
Zif fer VII) als besonderes Geschäf t.
3. Sofern nicht anders vereinbar t wählen wir Verpackung, Versandar t und Versandweg nach bestem Ermessen.
4. Die Gefahr geht auch bei fracht freier Lieferung mit dem Verlassen des Lieferwerkes auf den Besteller über. Bei vom Besteller zu 
ver tretenden Verzögerungen der Absendung geht die Gefahr bereits mit der Mit teilung der Versandbereitschaf t über.

III. Eigentumsvorbehalt

1. Alle von uns geliefer ten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur vollständigen Bezahlung unserer sämtlichen, auch zukünf-
tigen Forderungen, egal aus welchem Rechtsgrund, auch wenn der Kaufpreis für besonders bezeichnete Forderungen bezahlt ist. Bei 
laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung unserer Saldoforderung. Bei Hereingabe von Schecks kann der Eigentums-
vorbehalt erst nach vollständiger und unwiderruf licher Einlösung durch den Kunden erlöschen. Wird im Zusammenhang mit der Bezahlung des 
Kaufpreises eine wechselmäßige Haf tung unsererseits begründet, so erlischt der Eigentumsvorgehalt nicht vor Einlösung des Wechsels durch 
den Besteller als Bezogenen.
2. Eine Be- oder Verarbeitung durch den Besteller er folgt unter Ausschluss des Eigentumserwerbs nach § 950 BGB in unserem Auf trage; wir 
werden entsprechend dem Verhältnis des Nettofakturenwer tes unserer Ware zum Nettofakturenwer t der be- oder verarbeiteten Ware 
Miteigentümer der so entstandenen Sache, die als Vorbehaltsware zur Sicherstellung unserer Ansprüche gem. Abs. 1 dient. Bei Verarbeitung 
mit anderen, nicht uns gehörenden Waren gelten die Bestimmungen der §§ 947, 948 BGB mit der Folge, dass unser Miteigentumsanteil an der 
neuen Sache nunmehr als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingung gilt.
3. Die Weiterveräußerung der Vorbehaltsware ist dem Besteller nur im gewöhnlichen Geschäf tsverkehr unter der Bedingung gestattet, dass er 
mit seinen Kunden ebenfalls einen Eigentumsvorbehalt gem. den Abs. 1 bis 2 vereinbar t. Zu anderen Ver fügungen über die Vorbehaltsware, 
insbesondere Verpfändungen und Sicherheitsübereignung, ist der Besteller nicht berechtigt.
4. Für den Fall der Weiterveräußerung trit t der Besteller schon jetzt bis zur Er füllung unserer sämtlichen Ansprüche die ihm aus der Weiterveräu-
ßerung entstehenden Forderung und sonstigen Ansprüche gegen seine Kunden mit allen Nebenrechten an uns ab. Soweit wir Miteigentümer 
gem. Abs. 2 geworden sind, gilt die Abtretung in Höhe des Wertes unseres Miteigentumsanteils. Auf unser Verlangen ist der Besteller verpf lich-
tet , uns alle Auskünf te zu geben und Unterlagen auszuhändigen, die zur Geltendmachung unserer Rechte gegenüber den Kunden des Bestel-
lers er forderlich sind.
5. Falls wir nach Maßgabe vorstehender Bestimmungen von unserem Eigentumsvorbehalt durch Zurücknahme von Vorbehaltsware Gebrauch 
machen, sind wir berechtigt, die Waren freihändig zu verkaufen oder versteigern zu lassen. Die Rücknahme der Vorbehaltsware er folgt zu dem 
erzielten Erlös, höchstens jedoch zu den vereinbar ten Lieferpreisen. Weitergehende Ansprüche auf Schadensersatz, insbesondere 
entgangenen Gewinn, bleiben vorbehalten.
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IV. Gewährleistung

1. Werden bei Anlieferung oder Bereitstellung Gewichtsdif ferenzen, Beschädigungen, Materialverlust usw. erkannt, muss dies in Gegenwar t 
des LKW-Fahrers auf den Lieferpapieren schrif tlich festgehalten werden. Bei Bahnlieferung ist eine Tatbestandsaufnahme zu veranlassen.
2. Der Käufer muss die Ware binnen 8 Tagen nach Wareneingang oder Übergang der Ver fügungsgewalt an ihn überprüfen, er forderlichenfalls 
durch Stichproben. Of fensichtliche Mängel sind innerhalb von 14 Tagen schrif tlich zu rügen. Die Frist beginnt mit dem Eingangstag der Ware 
beim Kunden. Verdeckte Mängel sind unverzüglich nach ihrer Entdeckung, spätestens innerhalb von 14 Tagen danach schrif tlich zu rügen. 
Maßgebend ist jeweils der Zugang der schrif tlichen Rüge bei uns. § 377 HGB bleibt unberühr t.
3. Der Kunde ist verpf lichtet, die Lieferung anzunehmen und bis zur Durchführung der Gewährleistung die Ware ordnungsgemäß aufzubewah-
ren, ohne hier für Kosten zu berechnen. Gibt der Kunde uns keine Gelegenheit, uns vom Mangel zu überzeugen, stellt er insbesondere auf 
Verlangen die beanstandete Ware oder Proben davon nicht unverzüglich zur Ver fügung, ent fallen alle Gewährleistungsansprüche wegen 
Mängel. Bei berechtigter Mängelrüge sind wir unter Ausschluss von Schadensersatzleistungen nur zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung – 
im kaufmännischen Geschäf tsverkehr nach eigener Wahl – verpf lichtet. Schlägt die Nachbesserung trotz wiederholten Versuchs fehl, kann der 
Kunde Minderung verlangen oder vom Ver trag zurücktreten. Bei geringfügigen Mängeln hat der Kunde kein Rücktrit tsrecht. Mängel eines Teils 
der geliefer ten Ware berechtigen nicht zur Beanstandung der gesamten Lieferung. Darüber hinaus ist die Haf tung für Mängel, die den Wert oder 
die Gebrauchstauglichkeit nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigen, ausgeschlossen. Mehr- oder Minderlieferung bis zu 10% der bestellten 
Menge können nicht beanstandet werden. Kaufmannskunden haben die Versandkosten zur Durchführung der Nachbesserung zu tragen.
4. Weitergehende Ansprüche – gleich aus welchem Rechtsgrund – sind ausgeschlossen. Sollten wir gleichwohl aufgrund ver traglicher oder 
gesetzlicher Anspruchsgrundlagen zum Schadensersatz verpf lichtet sein, haf ten wir nur, soweit uns, unseren leitenden Angestellten oder 
Er füllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann.
5. Die Haf tungsfreizeichnungen aus den vorigen Zif fern gelten nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
beruht.
6. Ist der Kunde Kaufmann, so verjähren sämtliche Gewährleistungsansprüche ein Jahr nach Gefahrübergang.

V. Zusicherung, Auskünf te und Beratung

Unsere anwendungstechnischen Auskünf te und Beratungen, auch in Schrif t und Bild er folgen nach bestem Wissen – auch in Bezug auf 
etwaige Schutzrechte Drit ter – und befreien unsere Käufer nicht von einer eigenen Prüfung unserer Waren auf ihre Eignung für die beabsichti-
gten Ver fahren und Zwecke. Wir haf ten hier für nur, falls uns, unseren Mitarbeitern und Er füllungsgehilfen grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zur 
Last gelegt werden kann. Der Hinweis auf technische Normen und Katalogbeschreibungen dienen der Leistungsbeschreibung. Zusicherungen 
für bestimmte Eigenschaf ten des Liefergegenstandes bedür fen der Schrif t form in der Auf tragsbestätigung.

VI. Allgemeine Haf tungsbeschränkungen

Für Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Verzug, Unmöglichkeit der Leistung, positiver Forderungs-
verletzung, Verschulden bei Ver tragsabschluss, unerlaubter Handlung, haf ten wir nur, soweit uns und unseren leitenden Angestellten vorsätz-
liches oder grob fahrlässiges Handeln vorgewor fen werden kann. Der Haf tungsausschluss für fahrlässiges Verhalten gilt auch für unsere 
Mitarbeiter. 

VII. Zahlung

1. Unsere Rechnungen sind 30 Tage nach Rechnungsdatum ausschließlich durch Überweisung auf eines unserer Bankkonten  fällig.
2. Bef indet sich der Kunde mit fälligen Zahlungen in Verzug, so sind Verzugszinsen in der Höhe, wie wir sie an unsere Bank für in Anspruch 
genommene Kredite zu zahlen haben,  mindestens 8% über dem Basiszinssatz gemäß § 247 BGB, es sei denn, der Kunde weist einen 
geringeren Schaden nach. Der Nachweis eines höheren Schadens bleibt uns vorbehalten.
3. Die Ablehnung von Schecks oder Wechseln bleibt vorbehalten. Schecks und rediskont fähige Wechsel werden nur er füllungshalber 
angenommen, sämtliche damit verbundenen Kosten gehen zu Lasten des Bestellers.
4. Nichteinhaltung von Zahlungsbedingungen oder Umständen, welche ernste Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Bestellers begründen, haben 
die sofor tige Fälligkeit aller unserer Forderungen zur Folge. Darüber hinaus sind wir berechtigt, für noch of fenstehende Lieferungen Vorauszah-
lungen zu verlangen sowie nach angemessener Nachfrist vom Ver trag zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichter füllung zu verlan-
gen, ferner dem Besteller die Weiterveräußerung der Ware zu untersagen und noch nicht bezahlte Ware auf Kosten des Bestellers zurückzuho-
len.
5. Wir sind berechtigt, unsere Ansprüche gegen den Käufer an Drit te abzutreten.
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